
   

 

STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1342/2001 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  
Fachbereich Sitzungsdienst 
Bearbeitet von:  

Datum 
23.08.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Rat 19.09.2001 

Betreff: 

Genehmigung von Verträgen mit Stadtverordneten und Ausschussmitgliedern 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen nimmt Kenntnis. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Gemäß § 5 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Siegen bedürfen Verträge der Stadt mit 
Stadtverordneten, Ausschussmitgliedern, dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten 
der Genehmigung des Rates, wenn die vereinbarte Gegenleistung den Betrag von 
5.000,00 DM im Einzelfall oder 12.000,00 DM jährlich übersteigt. 
 
Solche Verträge gelten als genehmigt, wenn sie nach einer von der Stadt durchgeführ-
ten beschränkten / öffentlichen Ausschreibung nach Beschlussfassung durch den zu-
ständigen Fachausschuss geschlossen worden sind. Sie sind dem Rat in einer jährli-
chen Zusammenstellung jeweils nach dem Stand 01.07. eines jeden Jahres zur Kennt-
nis vorzulegen. 
 
Im Zeitraum vom 01.07.2000 bis 30.06.2001 sind – gemäß erfolgter schriftlicher Abfra-
ge aller Fachbereiche, Institute, Sonderbereiche und des Eigenbetriebes - mit dem in 
Rede stehenden Personenkreis keine entsprechenden Verträge geschlossen worden. 
 
 
 
 
 
Ulf Stötzel 
 




